
Der Planungs- und Verkehrsausschuss nimmt die Erläuterungen der Bürgermeisterin zur 
Kenntnis. Beschlossen wird eine zügige Prüfung des städtebaulichen Vertrags hinsichtlich der 
Auslegung und rechtlichen Belastbarkeit bezüglich der vertraglichen Regelungen zur 
Barrierefreiheit. 


